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Deutsche
Rentenversicherung

NordbayernWer bekommt den 
Grundrentenzuschlag?

Mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten

➢ Zuschlag in voller Höhe erst ab 35 Jahre Grundrentenzeiten 

Durchschnitt der Grundrentenbewertungszeiten weniger als 0,8 EP

➢ Grundrentenbewertungszeiten sind Grundrentenzeiten mit mind. 

 0,3 EP

Einkommensprüfung

➢ Bis 1.375 Euro (2.145 Euro Paare) unschädlich

➢ Bis 1.759 Euro (2.530 Euro Paare) Anrechnung zu 60%, darüber 
volle Anrechnung
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Einkommensanrechnung § 97a SGB VI

Einkommen des Berechtigten und ggf. des 

Ehepartners/ Lebenspartners



Deutsche
Rentenversicherung

NordbayernAnzurechnende  Einkommensarten

Zu 
versteuerndes 

Einkommen

Abgeltend 
versteuerte 
Kapitalein-

künfte

Steuerfreier 
Anteil von 
Rente und 

Versorgung

• Arbeitsentgelt
• Arbeitseinkommen
• Zu versteuernder Teil der Rente
• Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
• ….

• Renten aus gRV
• Renten aus LSV
• Renten aus berufsständischer 

Versorgung
• Private Renten

• Kapitaleinkünfte über Sparer- Pauschbetrag
• Auch einmalige Kapitalauszahlungen
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NordbayernVerfahrensablauf bei der 
Einkommensanrechnung

• voll automatisiertes Abrufverfahren ohne Einschaltung der Rentenbezieher und der 
Sachbearbeitung

• „Push- Prinzip“

• jährliche Kontrolle durch Massenabfrage zum Stichtag 30.09. für das vorvergangene und 
vorvorvergangene Kalenderjahr

• neues Einkommen wird ab 1.1. des jeweiligen Überprüfungsjahres berücksichtigt, wenn es dem 
RV-Träger bis 31.10. des Vorjahres vorliegt

• keine unterjährigen Datenänderungen vorgesehen

Automatisiertes Abrufverfahren bei gewöhnlichem Aufenthalt im 

Inland (§ 151 b SGB VI)
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NordbayernWelche Daten werden übermittelt?

Die Daten der Finanzverwaltung

Veranlagung (SteuerBX) 
liegt vor

Keine Veranlagung aber 
Versorgungsbezüge

Keine Veranlagung     
Keine Versorgungsbezüge

• zu versteuerndes Einkommen
• Steuerfreier Teil der Rente und 

Versorgungsbezüge
• Einkünfte aus Kapitalvermögen
• Freigestellte ausländische 

Einkommen
• Merkmal Günstigerprüfung und 

Merkmal Aussetzung der 
Vollziehung

• Versorgungsbezüge wie z.B. 
Ruhegehalt nach 
beamtenrechtlichen 
Vorschriften

Ø
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• Werden übermittelt, wenn von der Finanzverwaltung keine 
Festsetzungsdaten übermittelt wurden

• nur Daten aus dem vorvergangenen Jahr (Primärjahr)

Die RBM - Daten

Renten AltersvorsorgeleistungenVersorgungsbezüge
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Feststellung: Anspruchs- 

voraussetzungen für 

Grundrentenzuschlag 

erfüllt

1

Weg der Antwort

DSRV

Koordinierende 

Stelle Steuerverwaltung Land A

…

Meldung aller Fälle inkl.

3  3 Id-Nr. mit Anspruch auf

Grundrentenzuschlag

Rentner:in

Steuerverwaltung (Konsens/DAME)

Steuerverwaltung Land B

Ggf. Lieferung von Daten aus dem 

Rentenbezugsmitteilungsverfahren 

ZfA

4
9 Übermittlung 

Antwort

8

Übermittlung 

Antwort

11

Auszahlung 

Grundrenten- 

zuschlag

2

rvSystem

DRV-Träger (16)

10

Verteilung

Antwort

BZSt

Verifikation Id-Nr.Versicherter 

Ermittlung Id-Nr. Ehegatte

5     35

Zuordnung auf 

Steuerverwaltungen 

der Länder

6 Automatisierte Abfrage 

des zu versteuernden

Einkommens

Datenaustauschstelle

Datenbearbeitende

Stelle

Weg der Anfrage
6 Automatisierte Abfrage 

des zu versteuernden

Einkommens

7  7  Automatisierte Abfrage

der Rentenhöhe

„Datenautobahn“ für die Einkommensprüfung
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Grundsatz § 97a Abs. 2 Satz 6 SGB VI

• Keine Verpflichtung der RV – Träger zur Plausibilitätsprüfung der übermittelten 
Daten

• Dies gilt selbst bei offensichtlichen Unrichtigkeiten.

Die Rentenversicherungsträger sind an die von den 

Finanzbehörden übermittelten Daten gebunden.
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2020
Sekundärjahr

2021
Primärjahr

2022 2023
Rentenbeginn

2024

Abgestellt auf den Rentenbeginn (SC 6030) wird mit Erfassung 

die Ad-Hoc-Anfrage für 2021 oder 2020 ausgelöst.

Rentenantrag 

XX.XX.2023

Rentenneuantrag

Die Antwort beinhaltet den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Anfrage. 

Finanzverwaltung bestimmt das Referenzjahr (Primär- oder Sekundärjahr). 

14 Tage

Vorvorvergangenes Jahr Vorvergangenes Jahr

Beispiel Rentenneuantrag
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NordbayernBeispiel jährliche Überprüfung

2020
Sekundärjahr

2021
Primärjahr

2022
2023
Jahr des 

Datenabrufs

2024
Jahr der 

Neuberechnung

Im Terminlauf August wird für die Neuberechnung ab 01/2024 die 

Massenanfrage für 2021 oder 2020 ausgelöst.

August 2023

Die der Finanzverwaltung bis zum Stichtag (hier: 30.09.2023) 

vorliegenden Daten werden gemeldet.

Frist bis 31.10.

Jährliche Überprüfung zum 01.01.

Die Daten aus der 

Rückmeldung 

werden der 

Neuberechnung ab 

dem 01.01.2024 

zugrunde gelegt.
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NordbayernErmittlungsverfahren bei Neuanträgen 
und jährlicher Überprüfung

Bescheiderteilung nur mit Prüfung 
des zu versteuernden Einkommens 

und der steuerfreien Anteile von 
Rente & Versorgung Hinweis im 

Bescheid: 
Mitteilung von 

Kapitaleinkünften

Frist: 3 Monate

Prüfung der 
Kapital- 

einkünfte

Abgeltend versteuerte 

Kapitaleinkünfte
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• Kein maschineller Datenaustausch mit Finanzbehörden im Ausland

• maßgebend ist der gewöhnliche Aufenthalt im vorvergangenen 

Jahr; befand sich dieser wegen Verzugs nicht ganzjährig in 

Deutschland, ist von Auslandsaufenthalt auszugehen

• Nachweisverfahren: Einkommen muss bei RentnerInnen erfragt 

werden

• RentnerInnen mit Wohnsitz Ausland erhalten Rentenbescheid 

zunächst ohne Grundrentenzuschlag

Grundrentenzuschlag: Besonderheiten 
bei Wohnsitz im Ausland
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• Aufforderung im Rentenantragsverfahren: Angaben 
zum Einkommen und Nachweise zu übersenden 

• maßgebend ist immer das vorvergangene Kalenderjahr

• anzurechnen sind mit einem deutschen Einkommen 
vergleichbare ausländische Einkommen

• Netto- Pauschalierung durch RV-Träger (entsprechend 
Einkommensanrechnung bei Hinterbliebenenrenten)

 
• Einkommensnachweise werden geprüft und Rente neu 

berechnet
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15

Grundrentenzeiten

Berechnung der Rente

Berechnung der persönlichen Entgeltpunkte

Zusammentreffen von Rente und Einkommen

- Abschnitt „Ermittlung des anzurechnenden 

Einkommens beim Zuschlag für langjährige 

Versicherung“

Basisteil Anlagen

Musterbeispiel für einen Bescheid mit 
Grundrentenzuschlag
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Grundrentenzeiten im Hinblick 
auf den Freibetrag anderer 

Sozialleistungsträger

• Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung werden auf 
Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt oder ergänzende Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach dem Entschädigungsrecht angerechnet.

• Wer mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten erreicht hat erhält 
einen (zusätzlichen) Freibetrag bei der Anrechnung seines 
Einkommens.

• Ein tatsächlicher Anspruch auf einen Grundrentenzuschlag ist 
nicht erforderlich.
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• Pflichtbeitragszeiten für eine versicherte Beschäftigung / 
Tätigkeit

• Pflichtbeitragszeiten aufgrund Kindererziehung / Pflege und 
Antragspflichtversicherung

• Pflichtbeitragszeiten / Anrechnungszeiten aufgrund von 
Sozialleistungsbezug (z. B. Krankengeld, Übergangsgeld, 
Unterhaltsgeld, Eingliederungsgeld, Eingliederungshilfe)

nicht: Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II,  Arbeitslosenhilfe

• Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung und Pflege

• Ersatzzeiten

• Entsprechende Zeiten nach dem EU-Recht  und nach 
Sozialversicherungsabkommen

nicht: Zeiten in den USA oder der Türkei werden aufgrund sog. 
Abwehrklauseln in den Abkommen nicht berücksichtigt.

Zu den Grundrentenzeiten zählen 
insbesondere:
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• Pflichtbeitragszeiten / Anrechnungszeiten wegen des Bezugs
von Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II oder Arbeitslosenhilfe

• Anrechnungszeiten wegen Schwangerschaft/Mutterschutz, 
Ausbildungssuche, Schul-, Fachschul- oder Hochschulbesuch

• Zurechnungszeiten

• Freiwillige Beiträge

• Wartezeitmonate aus VAG, Rentensplitting und Zuschlägen aus 
geringfügiger nicht versicherungspflichtiger Beschäftigung

• Zeiten nach Beginn einer Rente (Altersrente) bzw. nach Eintritt 
der Erwerbsminderung (bei Renten wegen Erwerbsminderung) für 
diese Rente 

Zu Grundrentenzeiten zählen 
insbesondere nicht
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit

➔ Nicole Gräf

➔ Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

➔ Referat Rechtlicher Grundsatz

➔ Fachbereich Rente

➔ Tel. 0921 607- 2334
 

Stand: 24.04.2024

Service

Nordbayern
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